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Doris Bures 
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 Wien, am 20. November 2014 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0390-IM/a/2014 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 2533/J betreffend 

"die Vergabe von Mikrokrediten", welche die Abgeordneten Mag. Gerald Hauser,     

Kolleginnen und Kollegen am 24. September 2014 an mich richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 11 der Anfrage: 

 

Gemäß § 2 (2) e Austria Wirtschaftsservice-Gesetz kann die Austria Wirtschaftsservice 

GmbH (aws) Abwicklungsverträge mit Dritten schließen, wenn die Eigentümervertreter 

einer derartigen Beauftragung zustimmen. 

 

Die aws wickelt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und          

Konsumentenschutz ein Mikrokreditprogramm ab. Die Leistung der aws beim      

Mikrokreditprogramm umfasst die Projektbewertung und die Abwicklung der Kredit-

vergabe. Die diesbezüglichen Entscheidungen werden unabhängig von der Eigen-

tümervertretung getroffen. 

 

Daher fällt die inhaltliche Beantwortung dieser Fragen nicht in den Zuständigkeitsbe-

reich des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. 

 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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